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SÜNDHAFT UND UNISLAMISCH
ZEITGENÖSSISCHE FATWAS

GEGEN DAS FERNSEHEN

Andreas Görke, Universität Kiel

Abstract

In recent years, a number of fatwas Islamic religious advisory opinions have been issued that

condemn television. Nearly all of these fatwas come from two Islamic schools of thought, the

Wahhabis of Saudi Arabia, on the one hand, and the Deobandis from northern India, on the other

hand. These two groups differ considerably in regard to their political and religious backgrounds,
and this is reflected in the different arguments they bring forward against viewing television and in
the conclusions they draw. While the Wahhabis mainly oppose the un- Islamic contents that are

broadcast on television, the Deobandis oppose television itself. The article analyses the different
arguments brought forward in fatwas of the two groups. It argues that while the Deobandi position
against television is likely to change in the near future, fatwas of the Wahhabi type against specific
television programs deemed un- Islamic will probably continue to be issued in the years to come.

Seit einigen Jahren stoßen Fatwas also Rechtsgutachten islamischer Rechtsge¬

lehrter auch in der westlichen Öffentlichkeit auf ein verstärktes Interesse. Dies
liegt zum einen an der besseren Zugänglichkeit solcher Fatwas durch die engere

mediale Vernetzung der Welt, zum anderen an einem gestiegenen Interesse am

Islam. Die erste Fatwa, die in der westlichen Öffentlichkeit breit diskutiert
wurde, war die Fatwa des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Ruhollah
Khomeini, mit der dieser im Februar 1989 zur Tötung des Schriftstellers Salman
Rushdie aufgerufen hatte. Seitdem gab es in westlichen Medien immer wieder
vereinzelte Berichte über Fatwas islamischer Gelehrter. Häufig wurden dabei
solche Fatwas aufgegriffen, die einem westlichen Rechtsempfinden besonders

stark zu widersprechen schienen oder die den Eindruck erwecken konnten, dass

muslimische Rechts- und Gesellschaftsvorstellungen sich grundlegend von
westlichen Vorstellungen unterschieden und mit diesen nicht vereinbar seien. So

Dieser Aufsatz ist eine leicht überarbeitete Fassung meines Habilitationsvortrags, gehalten
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wurde etwa über eine Fatwa berichtet, die 9- jährige Mädchen für bereits ehe¬

fähig erklärte, 1 oder über eine, die angeblich zur Ermordung von Mickey Maus
aufrief. 2

Zwei solcher Fatwas der letzten Jahre, die zumindest ein Kopfschütteln her¬

vorrufen konnten, betreffen das Fernsehen. So erlaubte eine Fatwa des Vor¬
sitzenden des saudi- arabischen Justizrats, .ali. al- Lu.aidan, vom September
2008 die Tötung der Eigentümer von Fernsehsendern, die unmoralische Sen¬

dungen ausstrahlten. 3 Eine andere Fatwa, die im Dezember 2007 von der Dar ul-
Ulum in Deoband veröffentlicht wurde, erklärte gar das Fernsehen insgesamt

für sündhaft und unislamisch und daher für islamrechtlich verboten. 4

Wie sind solche Fatwas einzuordnen? Handelt es sich dabei um Einzelmei¬
nungen, mit denen die Personen, die sie vertreten, auf eine gewisse Aufmerk¬
samkeit hoffen, vergleichbar etwa mit der einen oder anderen provokativen Aus¬

sage eines Politikers? Oder sind solche Aussagen repräsentativ für bestimmte
Denkrichtungen innerhalb des Islam? Wie lassen sich solche Positionen islam¬

rechtlich überhaupt begründen? Und in welchem Kontext sind sie zu verstehen?

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, müssen wir uns die Fatwas und das

jeweilige Umfeld, in dem sie entstanden sind, näher anschauen.

Der Urheber der ersten Fatwa, .ali. al- Lu.aidan, ist Vorsitzender des

saudi- arabischen Justizrats, also ein Gelehrter in Diensten des saudischen Staa¬

tes. Seine Fatwa vom September 2008 ist eigentlich eine Antwort auf eine Frage

in einem Radiointerview. Dort wurde er gefragt, wie er zu den unsittlichen
Fernsehprogrammen stehe, die einige Satellitensender ausstrahlten. Daraufhin
sagte er, dass jemand, der die Möglichkeit habe, solche Sendungen zu verhin¬
dern, dies aber nicht tue, getötet werden dürfe. 5 Dies wurde in arabischen Me¬
dien als Fatwa aufgefasst und als solche dann dort und etwas später auch in
westlichen Medien6 diskutiert. Al- Lu.aidan präzisierte später, dass er nicht zum

1 Z. B.: HACKENSBERGER, 2008.

2 Z. B.: EXPRESS. CO. UK, 2008; DIEPRESSE. COM, 2008. Tatsächlich seien diese Meldungen nach

Ansicht des Gelehrten, der die entsprechenden Aussagen getätigt hatte, Mu.ammad .ali. al-
Munaggid, auf ein bewusstes Missverstehen seiner Worte zurückzuführen: ISLAMONLINE,

2008. KUTSCHER, 2009: 34 weist zu Recht darauf hin, dass die Berichterstattung über diese

und ähnliche Fatwas sehr viel mehr über verzerrte Mediendarstellungen aussagt als über das

Fatwawesen.
3 EL- GAWHARI, 2008.
4 THE TELEGRAPH, 2007; SRIVASTAVA, 2007.
5 AL- ARABIYA, 2008.
6 Z. B. EL- GAWHARI, 2008; DARRAH, 2008.
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